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Lehrerhauptpersonalrat 
beim Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt 

 

 Informationen zur aktuellen Arbeit des Lehrerhauptpersonalrates 

 über die Schulpersonalräte an alle Landesbedienstete an öffentlichen Schulen   
                                                                                             

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

der LHPR möchte Sie über einige wichtige personalrechtliche Bestimmungen 

informieren, die neu sind bzw. weiterhin ihre Gültigkeit haben. 

 

Altersermäßigung 

Ab dem Schuljahr 2026/27 wird die Altersermäßigung erweitert. Nach Vollendung des 

60. Lebensjahres erhält eine Lehrkraft eine Ermäßigung um eine, nach dem 62. 

Lebensjahr um zwei und nach dem 65. Lebensjahr um drei Unterrichtsstunden (jeweils 

zu Beginn des darauffolgenden Schulhalbjahres). 

 

Zusatzstunden Schuljahr 2026/27  

In Schulleiter-Brief vom 14.04.2026 bittet der Minister für Bildung die Lehrkräfte, bis 

zu vier Zusatzstunden im Schuljahr 2026/27 freiwillig zu leisten. Für Beschäftigte, die 

eine Zusatzstundenvereinbarung abschließen bedeutet dies: 

- keine unfreiwillige Abordnung an eine andere Schule 

- Vergütung wie jede herkömmliche Unterrichtsstunde (§ 3 der 

Ausgleichszahlungsverordnung) 

- pauschale Verteilung auf die Bezügemonate, insgesamt 39 Stunden pro 

vereinbarte Zusatzstunde: 

08/26 2 09/26 5 10/26 3 11/26 4 12/26 3 1/27 4 

2/27 3 3/27 3 4/27 4 5/27 3 6/27 4 7/27 1 

 

Kinderkrankengeld/Freistellung bei Erkrankung eines Kindes 

Die „Pandemie-Regelung“ gilt ab dem 01.01.2026 weiter: 

- Tarifbeschäftigte pro Kind und Elternteil 15 Tage (Alleinerziehende 30 Tage), 

maximal 35 Tage pro Elternteil (Alleinerziehende 70 Tage) 

- Beamtinnen und Beamte: pro Kind und Elternteil 12 Tage (Alleinerziehende 24 

Tage), maximal 28 Tage pro Elternteil (Alleinerziehende 56 Tage) 

 

Versorgungsauskünfte für Beamtinnen und Beamte 

Das Landesschulamt hat darauf hingewiesen, dass insbesondere Lehrkräften gehäuft 

kostenpflichtige Angebote zur Auskunft über ihre Versorgungsansprüche (Pension) 

angeboten werden. Solche Auskünfte sind weder verbindlich noch nötig. Bei Bedarf 

erteilt die Bezügestelle kostenlos eine sichere Auskunft. Dabei ist zu beachten, dass 

die Erstellung einer Auskunft der Bezügestelle bis zu einem Jahr dauern kann.  
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Personalräteversammlungen 

Zu Beginn des Schuljahres 2026/27 finden erstmalig Personalräteversammlungen 

statt, an der jeweils ein Vorstandsmitglied eines Schulpersonalrates teilnehmen kann.  

26.08.2026, 08:30 Uhr bis 16:00 Uhr in Halle (Südbereich, ohne ABI und Dessau) 

07.09.2026, 08:30 Uhr bis 16:00 Uhr in Magdeburg (Nordbereich, ABI und Dessau) 

Die jeweilige Einladung mit Tagesordnung wird Anfang Juni 2026 an die Schulen 

verschickt.  

 

Dienstliche Beurteilung für Lehrkräfte 

Für die dienstliche Beurteilung von Lehrkräften, z.B. im Rahmen einer Bewerbung auf 

eine Funktionsstelle, hat sich der Bewertungsmaßstab dahingehend geändert, dass 

an Stelle der Buchstaben A bis G, die Ziffern 1-7 treten, wobei die Ziffer 7 die beste 

Beurteilung darstellt. Analog zum vorherigen Beurteilungsmaßstab gilt auch hier, dass 

Aussagen der Art „eine 6 oder 7 gibt es nicht“, nicht zutreffen. Unbenommen der 

Tatsache, dass die höchste Bewertung besonderen Anforderungen genügen muss, 

ist sie trotzdem erreichbar. 

 

Kostenerstattung bei Schulfahrten 

Die Genehmigung einer Schulfahrt kann nur im Rahmen des schulischen Budgets 

erfolgen. Teilweise oder vollständige Verzichtserklärungen sind unzulässig. Das 

Landesschulamt teilt dazu den Schulen auch mit, dass die Erstattung in voller Höhe 

gemäß den eingereichten Belegen zu erfolgen hat. 

 

 

Für Fragen stehen Ihnen die Mitglieder des LHPR während der Sprechzeiten zur 

Verfügung. Gern können Sie sich auch per E-Mail an uns wenden. 

Mo, Di, Do:   09.30 – 15.00 Uhr 

Fr:   09.30 – 12.00 Uhr 

 

 

Mit kollegialen Grüßen 

 

Kerstin Hinz 

Vorsitzende 
 

Lehrerhauptpersonalrat beim Ministerium 

für Bildung 

Turmschanzenstraße 32 

39114 Magdeburg 

0391 / 567 3620 

mb-lhprgst@sachsen-anhalt.de 

Hauptschwerbehindertenvertretung für das 

Landespersonal an öffentlichen Schulen 

Turmschanzenstraße 32 

39114 Magdeburg 

0391 / 567 3630 

karin.mantel@sachsen-anhalt.de 
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